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impressione’, was aus dem Diplome Ludwigs des Frommen 
übernommen sein könnte1. Der übernommene Text der 
Urkunde Karls des Kahlen ist an zwei Stellen sachlich 
abgeändert. Die Urkunde Ludwigs fügt in dem Güter­
verzeichnisse ‘Bernoilum’2 hinter ‘Cauciacum’ ein. Dem­
entsprechend lässt sie in dem späteren, Einkünfte aus 
dieser als königlich bezeichneten Villa verschreibenden 
Satze der Vorurkunde diese Bezugsquelle fort und verkürzt 
die Stelle über die Jahresfeier für Karlmann, sodass der 
Satz entsteht: Tnsuper ex praefatis aliis villis in dilec­
tissimi fratris nostri Carolomanni anniversario et Berthae 
amitae nostrae et luminaria adhiberi ecclesiae sanctae 
Sophiae inferiori et sanctae Trinitatis superiori’. Kann 
man dessen ersten Teil zur Not durch die letzten Worte 
des vorhergehenden Satzes: ‘ipsi monachi refectiones acci­
piant’ ergänzen, so schwebt dagegen der Infinitiv ‘adhiberi’ 
ganz in der Luft. Während man die Verkürzung des auf 
Karlmann bezüglichen Satzes als für das Jahr 878 zeit­
gemäss betrachten könnte, erscheint die Bernoilus be­
treffende Veränderung schon wegen dieser ihrer stilistischen 
Ungeschicktheit sehr verdächtig. Dasselbe gilt in noch 
höherem Masse von den gegen die Aebte gerichteten 
Sätzen, insbesondere von dem, wie in der Urkunde Ludwigs 
des Frommen, auf etwas spätere Zeit weisenden Leihe­
verbote, sowie von der Androhung ewiger Strafen für die 
Uebertreter.

1) Vgl. unten S. 704, N. 5. 2) Die Identität dieses Gutes mit
dem im Jahre 824 von Bertha geschenkten Bernogellus ergibt sich aus der 
Verbindung mit dem Jahresgedächtnisse der Tante des Königs. 3) SS. 
XV, 771 sqq.; vgl. Anal. Boll. XXIII, 266.
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Die Urkunde vom 23. Juni 887, in der Kaiser 
Karl III. dem Kloster die königliche Villa Donchöry 
(Arrond. Sedan, Ardennes) schenkte, zweifelte Mühlbacher 
(n. 1754 [1707]) in ihrer Echtheit an, vielleicht ging er 
aber in seinem Verdachte etwas zu weit. Die Schilderung 
der Normannennot passt doch vortrefflich in die Zeit 
sieben Monate nach der Verwüstung des Klosters hinein. 
Für dessen Besitz an Donchäry ist, was Mühlbacher über­
sehen hat, das nächst erhaltene Zeugnis die anscheinend 
unanfechtbare Urkunde des deutschen Königs Heinrichs II. 
vom 5. Mai 1005 (DH. II. 96), durch die er dem Kloster 
die Errichtung eines Marktes in diesem Orte gestattete, 
nicht erst die um das Jahr 1039 entstandene Wunder­
aufzeichnung3, die sich auf die im Jahre 1037 geschehene 


